
 

Familie Biesenbach – Weidener Str. 66 – 51515 Kürten          Fahrstall FN   
             Telefon 0 22 68 / 28 82 
              Telefax 0 22 68 / 32 44 

 
              Raiba Kürten-Dürscheid 

                          Konto-Nr. 80 012 
               BLZ 370 691 25   

 
 

Urlaub für Groß und Klein, Alt und Jung… 
 
Unser Ferienhof liegt im Bergischen Land - ca. 30 km von Köln entfernt - direkt an der großen Dhünntalsperre. 
Die ruhige Lage des Hofes ist perfekt, um erholsame Ferien zu verbringen. Für Reiter, oder für die, die es 
werden wollen, steht eine 20 x 40 m Reithalle zur Verfügung. Fortgeschrittene Reiter können die waldreiche 
Umgebung in Form von geführten Ausritten erleben. Auch Fahrsportinteressierte kommen auf ihre Kosten, 
denn sie  werden von unseren Wegen begeistert sein. Bei der Fütterung und Pflege der Pferde darf natürlich 
geholfen werden, denn dabei wird gleichzeitig der Umgang mit dem Pferd vermittelt und geschult. Nach 
vorheriger Absprache kann auch das „kleine Hufeisen“ oder der „Reiterpass“ abgelegt werden. 
Selbstverständlich kommt hierbei auch die Theorie nicht zu kurz – lästig, aber notwendig…    
 
Für unsere kleinen Gäste veranstalten wir Grillabende, Nachtwanderungen, Lagerfeuer, Planwagenfahrten und 
all´ das, was Kindern Freude macht… Die Kinder sind in einem Schlafraum mit Hochbetten untergebracht, wo 
kurz vor dem Einschlafen so manche Gruselgeschichte erfunden wurde … 
Für die Erwachsenen gibt es selbstverständlich Doppelzimmer mit TV, Dusche und WC.  
 
Mitzubringen sind: Reit-/Fahrradhelm, Kleidung für kalte, warme und nasse Tage,  
Reit-/Gummistiefel, Hausschuhe, Handtücher, Badesachen und Bettbezug (f. Kopfkissen und Decke) 
 (Für liegen gelassene oder verlorene Sachen übernehmen wir leider keine Haftung).  
 
Bitte zu Hause lassen!: Reitgerte, Putzzeug, Pferdeleckerlis, Taschengeld und Handys (wir haben ein Telefon).  
 
Der Preis für Kinder bis 16 Jahre (Vollpension inkl. Reiten) beträgt 280,- € pro Woche. Die Anreise ist 
sonntags in der Zeit von 14:00 – 15:00 Uhr und die Abreise samstags in der Zeit von 11:00 – 12:00 Uhr. 
Der Anmeldung sind 50,-- € Anzahlung per Überweisung oder in bar zu tätigen. Der Restbetrag in bei der 
Ankunft zu zahlen. (Bei Ferienrücktritt besteht kein Anspruch auf Rückzahlung der bereits beleisteten 
Anzahlung).  Wir freuen uns auf Sie – Ihre Familie Biesenbach   
 

����  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ANMELDUNG- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     
 
Name: ________________________________________________  geb. am___________ 
 
Anschrift:_______________________________________________   Tel. ______________  
 
für die Ferien vom ____________ bis ____________   
 
unser Kind ist versichert bei der ________________________ Krankenkasse 
 
Anschrift d. Erziehungsberechtigten _______________________________ Tel. _________ 
 
evtl. Ersatzadresse während der Ferienzeit _________________________  Tel. _________ 
 
Tetanus-Impfung:  Ja  (Aufnahme nur mit gültiger Tetanusimpfung) 
 
Die umseitigen Bedingungen erkenne ich hiermit an _______________________________ 
          Datum, Unterschrift- 
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Ferienhof Biesenbach 
Weidener Str. 66 
 
51515 Kürten 

Wir, die Sorgeberechtigten unseres Kindes, sind damit ein-
verstanden, dass die Verantwortlichen des Reiterhofes 
Biesenbach während des Aufenthaltes unseres Kindes dort 
nach eigenem, pflichtgemäßem Ermessen alle notwendigen 
Maßnahmen und Entscheidungen treffen, die für einen 
gefahrlosen und erfolgreichen Verbleib erforderlich sind. 
Eine Bezugsperson ist unter der angegebenen Adresse 
jederzeit erreichbar. Sollte der Abbruch der gebuchten 
Ferien unseres Kindes notwendig werden, entweder aus 
gesundheitlichen oder aus verhaltensbedingten Gründen 
unseres Kindes, so verpflichten wir uns, nach ent-
sprechender Aufforderung unser Kind unverzüglich abzu-
holen oder abholen zu lassen. Falls dies nicht möglich ist, 
werden wir die Kosten für die Rückreise unseres Kindes mit 
einer evtl. erforderlichen Begleitperson erstatten. Ein 
Anspruch auf Erstattung der Kosten für die Restferienzeit 
besteht in diesen Fällen nicht. Für etwa von unserem Kind 
angerichtete Schäden besteht eine Familienhaftpflicht-
versicherung, im übrigen verpflichten wir uns, für sämtliche 
Schäden aufzukommen.         


